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RS OGH 1969/9/17 7Ob136/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1969

Norm

StVO §5 Abs1 B

V des BMF betr Kfz-Haftpflichtversicherung - Tarif Pkt13

Rechtssatz

Übermäßiger Alkoholgenuß liegt bei Alkoholintoleranz auch dann vor, wenn der Blutalkohol 0,8 Promille nicht erreicht,

der Fahrzeuglenker sich jedoch in einem Zustand beAndet, der dem eines Fahrzeuglenkers mit 0,8 Promille gleicht. Der

Regreßanspruch des Versicherers auf Grund der Alkoholklausel hat in diesem Fall zur Voraussetzung, daß dem

Versicherungsnehmer die Alkoholintoleranz bekannt war oder bekannt sein mußte.
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